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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.10.1992 

Geschäftszahl 

92/14/0026 

Rechtssatz 

§ 295 Abs 3 BAO ist auch in der Fassung des AbgÄG 1989, 1989/660, nicht dahingehend auszulegen, daß ein 
Bescheid EINES ABGABEPFLICHTIGEN nach dieser Bestimmung zu ändern ist, wenn der Spruch dieses 
Bescheides hätte anders lauten müssen, wäre bei seiner Erlassung ein "anderer" Bescheid EINES ANDEREN 
ABGABEPFLICHTIGEN bereits abgeändert, aufgehoben oder erlassen gewesen. 


